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▶▶ IWW-Webinare
Aktuelle iWW-Webinare aus dem Bereich Steuern

| Folgende IWW-Webinare im II. Quartal sind für Sie interessant: |

▶◼ Übersicht 
Datum iWW-Webinare

16.06.2020 Aktuelles Steuerrecht

25.06.2020 umsatzsteuerrecht

SeminAr
seminare.iww.de

SeminAr
seminare.iww.de/

steuern/

▶▶ Kfz-Kosten 
fG: elektronisches fahrtenbuch nur zeitnah und änderungssicher

| Ein mit Hilfe eines Computerprogramms erzeugtes Fahrtenbuch genügt 
den gesetzlichen Anforderungen nur, wenn nachträgliche Veränderungen 
an den zu einem früheren Zeitpunkt eingegebenen Daten technisch ausge-
schlossen sind oder zumindest in der Datei selbst dokumentiert und offen-
gelegt werden. Das hat das FG Münster klargestellt. |

Im konkreten Fall hielt es das FG daher für unzureichend, dass der Steuer-
zahler die elektronischen Aufzeichnungen gesammelt nur an einzelnen Ta-
gen vorgenommen hatte. Unerheblich sei auch, dass er seine Fahrten stets 
zeitnah handschriftlich notiert und daraus die elektronischen Aufzeichnun-
gen angefertigt hatte. Denn ein Fahrtenbuch könne nie aus der Gesamtschau 
mehrerer Unterlagen zusammengesetzt werden (FG Münster, Urteil vom 
18.02.2020, Az. 6 K 46/17 E, G, Abruf-Nr. 215736).

 ↘ WEITERFÜHRENDER HINWEIS

• Beitrag „So hält Ihr elektronisches Fahrtenbuch jeder Betriebsprüfung stand“, ssp.iww.
de → Abruf-Nr. 46174620 

Steuerzahler verliert 
Prozess und muss 
ein-Prozent-rege-
lung anwenden

▶▶ Kassenführung
Bonpflicht: fG versagt Befreiung per einstweiliger Anordnung

| Die – soweit ersichtlich – erste Entscheidung zur hochumstrittenen Bon-
pflicht ist für den Unternehmer schlecht ausgegangen. Für das FG Sachsen 
konnte er nicht substantiiert genug darlegen, dass er durch die Bonpflicht 
unzumutbar beeinträchtigt werde. Seine Ausführungen reichten nicht aus, 
um einen Anspruch auf einstweiligen Rechtsschutz zu begründen. |

Wichtig | Für SSP war die Entscheidung absehbar. Das liegt daran, dass die 
Anforderungen für eine Anordnung nach § 114 FGO außerordentlich hoch 
sind. Auch im Klageverfahren stehen die Erfolgschancen eher schlecht (FG 
Sachsen, Beschluss vom 01.04.2020, Az. 4 V 212/20, Abruf-Nr. 215555). Anders 
sieht es vielleicht aus, wenn Betroffene nachweisen können, dass sie in den 
ersten beiden Bonpflicht-Monaten Januar und Februar 2020 einen Umsatz-
rückgang verzeichnen mussten. Zudem wird zu klären sein, ob die Bonpflicht 
nicht gegen höherrangiges Recht verstößt. SSP bleibt dran.

unzumutbare 
Beeinträchtigung 
war nicht ausrei-
chend dargelegt


